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Regeste

Freiwillige Versicherung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) in
Verbindung mit Art. 33 lit. d VGG und Art. 85bis Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20.
Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG, SR 831.10)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden von Personen im Ausland gegen
Verfügungen der Schweizerischen Ausgleichskasse. Es liegt keine Ausnahme im Sinne von
Art. 32 VGG vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit zur Beurteilung der Beschwerde
zuständig.

E. 1.2
Nach Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem
Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), soweit das
VGG nichts anderes bestimmt. Indes findet das VwVG aufgrund von Art. 3 Bst. dbis
VwVG keine Anwendung in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6.
Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1)
anwendbar ist, was vorliegend auf Grund von Art. 1 Abs. 1 AHVG der Fall ist.

E. 1.3
Die Beschwerdeführerin ist durch den angefochtenen Einspracheentscheid berührt und hat
ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, so dass sie im Sinne von
Art. 59 ATSG beschwerdelegitimiert ist.

E. 1.4
Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 60 ATSG und 52 VwVG),
weshalb darauf einzutreten ist.

E. 2
Vorliegend ist vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen, ob die Vorinstanz die
Beschwerdeführerin zu Recht aus der freiwilligen Versicherung ausgeschlossen hat.

E. 2.1.1
Gemäss Art. 2 Abs. 3 AHVG werden Versicherte, welche die nötigen Auskünfte nicht
erteilen oder ihre Beiträge nicht fristgerecht bezahlen, aus der freiwilligen Versicherung
ausgeschlossen.

E. 2.1.2



Art. 13 der Verordnung vom 26. Mai 1961 über die freiwillige Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung (VFV, SR 831.111) regelt den Ausschluss aus der freiwilligen
Versicherung. Versicherte werden demnach aus der freiwilligen Versicherung
ausgeschlossen, wenn sie die für das Beitragsjahr (vgl. Art. 14 Abs. 1 VFV) geschuldeten
Beiträge bis zum 31. Dezember des folgenden Kalenderjahres nicht vollständig bezahlen
(Art. 13 Abs. 1 Bst. a VFV). Vor Ablauf dieser Frist stellt die Ausgleichskasse dem
Versicherten unter Androhung des Ausschlusses eine eingeschriebene Mahnung zu; diese
Androhung kann mit der zweiten Mahnung gemäss Art. 17 Abs. 2 Satz 2 VFV erfolgen, das
heisst mit der letzten Zahlungsaufforderung (Art. 13 Abs. 2 VFV). Der Ausschluss gilt
rückwirkend ab dem ersten Tag des Beitragsjahres, für das die Beiträge nicht vollständig
bezahlt wurden (Art. 13 Abs. 3 VFV).

E. 2.1.3
Gemäss Art. 13 Abs. 4 VFV tritt der Ausschluss aus der Versicherung nicht ein, wenn der
Versicherte die Beiträge infolge höherer Gewalt nicht rechtzeitig entrichten kann oder die
Überweisung der Beiträge in die Schweiz unmöglich ist. Nicht als höhere Gewalt gelten
Umstände, die sich auf die persönlichen Verhältnisse der Versicherten beziehen
(Krank-heit, Geldschwierigkeiten usw.). Sie rechtfertigen nur die Gewährung eines
Zahlungsaufschubs (vgl. Rz. 3034 der Wegleitung zur freiwilligen Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenversicherung vom 1. Januar 2008, WFV, Stand: 1. Januar 2012, mit Hinweis
auf Rz. 4081 ff. [betreffend den Zahlungsaufschub]).

E. 2.2
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung stellt der Ausschluss aus der freiwilligen
Versicherung einen schwerwiegenden Eingriff in die Rechtsstellung des Betroffenen dar.
Der vom Ausschluss bedrohte Versicherte muss daher genau wissen, wie er den Ausschluss
abwenden kann. Aus diesem Grund wurde in Art. 13 Abs. 2 VFV festgelegt, dass eine
Mahnung vor Ablauf der in Art. 13 Abs. 1 VFV vorgesehenen Frist ergehen muss (vgl.
BGE 117 V 97 E. 2c, bestätigt mit Urteil des Bundesgerichts H 224/04 vom 28. April 2005)
und die Androhung des Ausschlusses mit eingeschriebenem Brief zu erfolgen hat.

E. 3.1
Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, sie habe sich tatsächlich nach der
zweiten Mahnung nicht mehr bei der Vorinstanz gemeldet. Sie habe sich im Nachgang zum
tödlichen Unfall ihres Lebenspartners im Juli 2010 in einer ernsthaften Krise und auch in
einem finanziellen Engpass befunden. Es sei ihr - auch aufgrund der Finanzkrise - nicht
möglich gewesen, kurzfristig genügend Geld zu beschaffen, um den ausstehenden Beitrag
vor Ablauf der Frist Ende 2011 zu leisten. Mittlerweile habe sich ihre finanzielle Situation
stabilisiert. Sie leiste seit ihrem 20. Altersjahr Beiträge. Es sei ihr wichtig, weiter Beiträge
der AHV leisten zu können.

E. 3.2
Die Vorinstanz verweist im Wesentlichen auf die Rechtslage nach Art. 13 VFV sowie die
Weisungen der WFV und gibt an, es bestehe im vorliegenden Fall kein
Ermessensspielraum, die vorgebrachten persönlichen und finanziellen Umstände der
Beschwerdeführerin als Widerrufsgründe anerkennen zu können.

E. 3.3



Gemäss ihren Ausführungen ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin die zweite
Mahnung vom 31. Juli 2011 erhalten hat. Gestützt auf die Akten ist weiter festzustellen,
dass sie das Mahnverfahren und die dabei angedrohten Folgen bereits aus dem Jahr 2010
(betreffend die Beiträge für das Jahr 2009) kannte und der Aufforderung innert der damals
auferlegten Frist nachgekommen war. Die Beschwerdeführerin war sich demnach der
Folgen der nicht rechtzeitigen Beitragsleistung für das Jahr 2010 ohne Zweifel bewusst -
was sie auch nicht bestreitet (vgl. B-act. 1, 9). Sie hätte daher grundsätzlich genügend Zeit
gehabt, die Beiträge noch rechtzeitig zu leisten oder sich zumindest bei der Vorinstanz zu
melden und um einen Zahlungsaufschub - jedenfalls bis Ende Jahr 2011 (vgl. dazu Rz. 4081
ff., 4084 WFV, welche festlegt, dass die letzte Frist per Ende des Folgejahres der offenen
Beiträge auch bei der Gewährung eines Zahlungsaufschubs zu beachten ist) -
nachzusuchen.

E. 3.4
Unter diesen Umständen ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass die Voraussetzungen zum
Ausschluss aus der freiwilligen Versicherung erfüllt sind. Gemäss den gesetzlichen
Regelungen tritt ein Ausschluss nur dann nicht ein, wenn ein Versicherter die Beiträge
infolge höherer Gewalt nicht rechtzeitig entrichten kann oder die Überweisung der Beiträge
in die Schweiz unmöglich ist (Art. 13 Abs. 4 VFV). Vorliegend werden solche Gründe nicht
geltend gemacht. Andere Ausnahmen, die sich auf persönliche Verhältnisse eines
Versicherten beziehen und den vorliegenden Fall betreffen, lässt das Gesetz hingegen - wie
die SAK zu Recht ausführt - nicht zu, auch wenn sich das Versäumnis der
Beschwerdeführerin aufgrund der geschilderten Situation als nachvollziehbar erweist.

E. 3.5
Zusammenfassend ist demnach festzustellen, dass die geltend gemachten persönlichen
Umstände vorliegend keinen Grund darstellen, den Ausschluss der Beschwerdeführerin aus
der freiwilligen Versicherung rückgängig zu machen (vgl. dazu auch die Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts C-2984/2008 vom 11. August 2008 E. 3, C-2913/2006 vom 1.
November 2007 E. 3 und C-3122/2011 vom 12. März 2013). Die Beschwerde ist deshalb im
einzelrichterlichen Verfahren gemäss Art. 23 Abs. 2 VGG in Verbindung mit Art. 85bis
Abs. 3 AHVG abzuweisen.

E. 4
Das Verfahren ist für die Parteien kostenlos (Art. 85bis Abs. 2 AHVG), sodass keine
Verfahrenskosten zu erheben sind. Weder die obsiegende Vorinstanz noch die
unterliegende Beschwerdeführerin haben einen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7
Abs. 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2] und Art. 64 Abs. 1 VwVG e
contrario).
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